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Es gibt sie zuhauf: Beispiele von alt-
gedienten oder angehenden Berufs-
fachschul-Lehrpersonen, die den 

gesetzlichen Anforderungen nicht genü-
gen oder angesichts der Ausbildungserfor-
dernisse gar nicht erst in die Schulkarriere 
einsteigen. Die Schulleiterkonferenz der 
Berufsschulen des Kantons Zürich hat ei-
nen Katalog mit Dutzenden solcher Fälle 
zusammengestellt. Markus Krähenbühl, 
Rektor der Gewerblichen Berufsschule 
Wetzikon, fasst sie zusammen: «Nicht ins 
Schema der Vorschriften passen etwa fünf 
Prozent der Lehrpersonen; sie sind durch-
wegs über 40 Jahre alt. Setzt man die Vor-
schriften durch, entfernt man Personen mit 
einer höchst willkommenen Lebens- und 
Berufserfahrung aus dem Schuldienst.»

wo LieGeN Die KNaCKPUNKTe?

Was ist falsch gelaufen? Spricht man mit 
Exponenten der Szene, so zeigt sich, dass 
die gesetzlichen Grundlagen kaum bestrit-
ten sind. Zu Diskussionen Anlass gibt hin-
gegen die Umsetzung. Die Knackpunkte:
•	 Die	Zulassungspraxis	der	Ausbildungs-

institutionen zu ihren Bildungsgängen;
•	 Keine	Möglichkeit,	informell	erwor	bene	

Fähigkeiten validieren zu lassen;
•	 Mangel	 an	 massgeschneiderten	 Nach-

qualifizierungsangeboten;
•	 Die	 Anforderungen	 an	 Lehrpersonen	

an Berufsmaturitätsschulen, wie sie die 
Eidgenössische Berufsmaturitätskom-
mission (EBMK) festgelegt hat.

Eine weitere Schwierigkeit, auf die hier 
aber nicht näher eingegangen wird, betrifft 
die Anstellungsbedingungen für Berufs-
schullehrer. Je nach Kanton, Region und 

Beruf sind sie unterschiedlich attraktiv. 
Entsprechend leicht oder schwierig gestal-
tet sich die Rekrutierung.1

Für Herbert Binggeli, Direktor der Gewerb-
lich-Industriellen Berufsschule Bern (gibb) 
und Präsidenten der Schweizerischen Di-
rektorinnen- und Direktorenkonferenz der 
Berufsfachschulen (SDK), steht ausser Fra-
ge, dass es gut ausgebildete Lehrpersonen 
braucht. Er hält deshalb die gesetzlich fest-
gelegten Mindestanforderungen für «ange-
messen». Beim BCH teilt man diese An-
sicht. Vizepräsident Christoph Thomann, 
der im Zentralvorstand das Dossier Leh-
rerbildung betreut, sieht Rekrutierungs-

Wie viel sind die 
alten Diplome noch wert?
Mit dem Berufsbildungsgesetz von 2002 wurden die Anforderungen an die Ausbildung 

von Berufsfachschullehrpersonen präziser formuliert. Aber die Interpretation der Be-

stimmungen ist in vielen Punkten unklar. Jetzt sind diverse Projekte gestartet worden.

Text von Res Minder
stOssende Bei spieLe

a.a.
ist seit 2003 als allgemein bildende Lehr-
kraft angestellt. Verfügt über ein Lizen-
ziat. hat damals interesse bekundet, den 
Studiengang zu absolvieren. Das inzwischen 
durchgeführte Assessment ergab, dass sie 
als Lehrperson sehr geeignet ist. Sie hat 
in einem Fach die prüfung bestanden und 
dabei gesehen, was noch auf sie zukommt. 
Sie ist verheiratet, hat heute drei kinder und 
muss den unterhalt für ihre Familie mehr-
heitlich selbst erarbeiten. Dieser umstand 
und die gewissheit, dass sie, wenn sie den 
Studiengang nicht abschliesst, nur noch be-
schränkt angestellt sein zu kann, haben sie 
bewogen, auf ende Schuljahr zu kündigen. 
Für die Schule ein herber Verlust, A.A. ist 
eine hervorragende Lehrkraft. 

B.B. 
unternehmer. unterrichtet als Lehrbeauf-
tragter zehn Lektionen Metallbauer. ist 
nicht in der Lage, neben seiner tätigkeit als 
unternehmer einen Dik-kurs zu besuchen. 
Sein pensum muss auf vier oder weniger 
Lektionen pro Woche reduziert werden. 
er gibt tätigkeit im Bereich grundbildung 
auf und unterrichtet nur noch am Samstag 
in kursen der höheren Berufsbildung. Die 
frei gewordenen Lektionen müssen von den 
verbleibenden Lehrkräften übernommen 
werden, die überstunden nehmen zu.

C.C.
innenarchitekt und 3D-Spezialist. künstler 
und unternehmer. unterrichtet fast aus-
schliesslich an der technikerschule. pensum 
von über vier Lektionen. ist bei den kursteil-
nehmern sehr beliebt. unterrichtet hervor-
ragend. hat kein Verständnis für die Auflage, 
einen Dik- oder SVeB-kurs besuchen zu 
müssen. ist auch an einer konkurrenzschule 
tätig, wo ihm keine solchen Auflagen ge-
macht werden. Springt vermutlich ab.

(Aus einer Fall-Sammlung der Schulleiterkon -
ferenz der Berufsschulen des Kantons Zürich,  
29. Februar 2008)

1 Zur wirtschaftlichen Attraktivität des Berufs 
wurden verschiedene Abklärungen gemacht oder in 
Auftrag gegeben:
• Im Kanton Bern wurde die Situation kürzlich auf 
allen Schulstufen untersucht. Die Zufriedenheit mit 
dem Lohn ist demnach relativ tief, wobei die Werte 
auf der Sekundarstufe II deutlich besser ausfal-
len. In der Berufsbildung ist die Beurteilung eher 
heterogen. Unzufriedener sind die Lehrpersonen 
an berufsvorbereitenden Schulen und an Berufsma-
turitätsschulen. Allgemein als sehr tief betrachtet 
werden die Einstieggehälter junger Lehrkräfte. Die 
Berner Erziehungsdirektion folgert daraus, dass 
bei der nächsten Revision des Gesetzes über die 
Anstellung der Lehrkräfte (LAG) im Jahr 2012 eine 
generelle Erhöhung der Einstiegslöhne angestrebt 
werden soll. «Keinen besonderen Handlungsbedarf» 
sieht sie hinsichtlich der von Berufsschullehrper-
sonen geforderten Reduktion der Pflichtlektionen.
• Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des 
Kantons Zürich hat im November dem EHB eine 
Studie in Auftrag gegeben. «Attraktivität des Berufs 
Berufsfachschullehrer/-in im Kanton Zürich» lautet 
der Arbeitstitel. Die Resultate sollen im Juli dieses 
Jahres vorliegen.
• Beim BCH steht laut Vizepräsident Christoph Tho-
mann eine Studie über die Anstellungsbedingungen 
von Berufsfachschullehrern in der ganzen Schweiz 
«auf dem Programm». Dabei sollen insbesondere 
auch die Zusatzaufgaben untersucht werden, welche 
im Lehrerberuf massiv zugenommen haben.
2 Informationen von und über die EKBV: www.bbt.
admin.ch (Suche: Berufsbildungsverantwortliche)
3 Informationen von und über die EBMK:
www.bbt.admin.ch (Suche: EBMK)

»Aktuell
Gesetzgebung
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engpässe in erster Linie bedingt durch den 
Lohnausfall bzw. Lohnreduktion während 
der mehrjährigen Ausbildung zur Berufs-
schullehrperson. 
Dass kaum kritische Stimmen zum Ge-
setz zu vernehmen sind, wundert Katrin 
Frei nicht. Sie führt das Sekretariat der 
Eidgenössischen Kommission für Berufs-
bildungsverantwortliche (EKBV2): «Das 
Gesetz bringt keine Änderungen», sagt 
sie, «weder von den Ausbildungen noch 
von den Ausbildungsvoraussetzungen 
her.» Wer altrechtlich i.O. war, ist auch 
neurechtlich i.O. 

aLTe VeRPfLiCHTUNGeN eRfüLLeN

Also doch kein Grund zu jammern für 
die Schulleitungen? Ganz so einfach ist 
es nicht. Offenbar war vielerorts eben 
altrechtlich nicht alles «comme il faut». 
Katrin Frei vermutet, dass die neuen ge-
setzlichen Grundlagen in vielen Kantonen 
zum Anlass genommen wurden, ohnehin 
notwendige Nachqualifizierungen von 
Lehrpersonen anzupacken. Einige der im 
Kasten erwähnten Beispiele lassen sich so 
erklären.
Eine weitere mögliche Ursache für die 
Sorgen der Schulleiter sieht Frei darin, 
dass die Ausbildungsinstitutionen für 
Berufsschullehrer, die den berufspäda-
gogischen Teil der Ausbildung anbieten, 
höhere Hürden setzen, als sie müssten. 
So verlangen das EHB, das Zürcher Hoch-
schulinstitut für Schulpädagogik und 
Fachdidaktik (ZHSF) und die Pädago-
gische Hochschule des Kantons St.Gallen 
von den Kandidatinnen und Kandidaten 
für den berufskundlichen Lehrgang den 
höchsten berufsfeldbezogenen Abschluss. 
Darum reicht eine Höhere Fachprüfung 
nicht, wenn es im gleichen Berufsfeld eine 
Fachhochschulausbildung gibt. Das Gesetz 
verlangt zwar einen Abschluss auf der Ter-
tiärstufe, nicht aber den höchstmöglichen. 
Die befragten Schulleiter zeigten allerdings 
für den Grundsatz der Bildungsanbieter 
durchaus Verständnis.

BeRUfSmaTURiTäTSSCHULeN:  
maSTeR VS. BaCHeLoR

Eine andere Abweichung vom gesetzlichen 
Minimum stösst bei ihnen dagegen auf 
geharnischte Kritik: Sie betrifft die Lehr-
personen an Berufsmaturitätsschulen. In 
der Berufsmaturitätsverordnung wird von 
diesen eine «einschlägige Ausbildung an 
einer Hochschule (Universität, ETH oder 
Fachhochschule)» verlangt. Im Aide-mé-
moire X (AM-10) vom November 2005 in-
terpretiert die EBMK3 diese Bestimmung. 
Sie kommt zum Schluss, es brauche einen 
Master im entsprechenden Fach. Verschie-
dene Kategorien von Lehrpersonen dürften 
gemäss diesen Empfehlungen nicht mehr 
an Berufsmaturitätsschulen unterrichten: 
Lehrkräfte mit einem Bachelor (also viele 
FH-Absolventen), Lehrkräfte, deren Ab-
schluss nicht mit dem Fach übereinstimmt 
(z.B. ein Maschineningenieur, der Physik 
unterrichtet) oder Lehrkräfte der Sekun-
darstufe I. Für Schulleiter Herbert Bing-
geli ist es geradezu «widersinnig», dass 
Fachhochschulabsolventinnen und -ab-
solventen in der Berufsbildung nicht ein-
gesetzt werden dürfen. Diese hätten genau 
jenes anwendungsorientierte Verständnis 
eines Fachs, das für die Lernenden so 
wertvoll sei. Gleicher Meinung ist Markus 
Krähenbühl. Er hält Fachhochschulabsol-
venten für die «idealen Leute» für Berufs-
maturitätsschulen. 
Ein weiterer Punkt, der das Blut vieler 
Schulleitungen in Wallung bringt, ist die 
Art, wie die EBMK die «einschlägige Aus-
bildung» versteht. Wer Ingenieurwissen-
schaft studiert hat, darf demnach nicht 
Physik oder Mathematik unterrichten, 
weil Studien- und Unterrichtsfach nicht 
übereinstimmen. Die Folge: Diese Lehrper - 
sonen müssten praktisch ein ganzes Ma-
thematikstudium nachholen, weil Ergän- 
zungsmodule kürzerer Dauer derzeit nicht 
existieren. Walter Mahler von der Schwei-
zerischen Weiterbildungszentrale für Mit-
telschullehrpersonen (WBZ) hat den fach-
lichen Nachqualifizierungsbedarf in einem 

Bericht vom Juni des letzten Jahres unter-
sucht. Sein Fazit: «Die Differenz zwischen 
dem Bedarf (gemäss Anforderungen AM-
10) und den vorhandenen Weiterbildungs-
angeboten ist im fachwissenschaftlichen 
Bereich besonders eklatant, weil es gegen-
wärtig in der ganzen Schweiz keine Mög-
lichkeit gibt, die erforderlichen fachlichen 
Qualifikationen nachzuholen!»
Dass diese Situation für Berufsschulrek-
toren unbefriedigend ist, versteht Daniela 
Plüss, EBMK-Mitglied. Sie findet es be-
dauerlich, dass es an passenden Weiterbil-
dungsmodulen fehlt und dass auch Aner-
kennungsverfahren «sur dossier» noch auf 
sich warten lassen. Die Anforderungen des 
AM-10 hält sie aber aus mehreren Grün-
den trotzdem für richtig und wichtig: «An 
Berufsmaturitätsschulen gilt es, in kurzer 
Zeit viel Stoff zu unterrichten», sagt sie. 
Dazu müssten die Lehrpersonen sowohl 
didaktisch als auch fachlich höchsten An-

forderungen genügen. Weiter warnt Plüss 
vor Imageschäden für die Berufsbildung, 
wenn das Niveau heruntergeschraubt 
werde. «Damit untergräbt man die Bemü-
hungen, die Berufsbildung als gleichwer-
tige Schwester der allgemein bildenden 
Schulen auf der Sekundarstufe II zu etab-
lieren.» Und last but not least gelte es auch 
die berufsständischen Interessen der Lehr-
kräfte zu berücksichtigen: «Wenn wir fle-
xibel einsetzbare Lehrkräfte für die ganze 
Sekundarstufe II haben, ist das gut für die 
Arbeitsmarktfähigkeit und den Lohn die-
ser Lehrerinnen und Lehrer.»
Welche Ansicht sich durchsetzen wird, ist 
nicht entschieden. Serge Imboden, Leiter 
Leistungsbereich Berufsbildung im BBT 
und Präsident der Eidgenössischen Kom-
mission für Berufsbildungsverantwort-
liche, betont auf Anfrage, das AM-10 habe 

Ein weiterer Punkt, der das Blut 
vieler Schulleitungen in Wallung
bringt, ist die Art, wie die EBMK die 
«einschlägige Ausbildung» versteht. 
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keinen Recht setzenden Charakter und 
die Frage werde untersucht: «Die Ausbil-
dungen auf Hochschulniveau (Universi-
tät und Fachhochschule) werden auf ihre 
Tauglichkeit in Sachen fachlicher Quali-
fikationen überprüft.» Daneben würden 
auch Punkte wie Praxisbezug, berufliche 
Mobilität der Lehrpersonen, Lohn- und 
Prestigefragen und Vergleichbarkeit mit 
der gymnasialen Maturität diskutiert. 
Nachdem Gespräche zu diesen Themen 
zwischen je zwei Vertretern von EKBV und 
EBMK keine Annäherung der Positionen 
gebracht hatten, soll die Frage nun im Rah-
men eines umfassenden Projekts zur Qua-
lifikation von Lehrkräften behandelt wer-
den. Mit von der Partie sind die EDK, die 
Schweizerische Berufsbildungsämterkon-
ferenz (SBBK) und das BBT. Teilprojekte 
sind definiert. Es fehlen jedoch noch eine 
Gesamtprojektleitung und ein entspre-
chender Projektplan (Stand Februar 2009).

BeRUfSfaCHSCHULeN: Zwei weGe

Während die Frage des fachlichen Anfor-
derungsniveaus für Lehrpersonen an Be-
rufsmaturitätsschulen also noch offen ist, 
geben die Anforderungen an Lehrkräfte an 
Berufsfachschulen im Grundsatz weniger 
zu reden. Umso heftiger wird über Äquiva-
lenzen, die Anrechnung informell erwor-
bener Fähigkeiten und die Zulassungspra-
xis zu berufspädagogischen Ausbildungen 
diskutiert. Dabei muss zwischen zwei 
Gruppen von Lehrpersonen unterschieden 
werden. Wer am 1. Januar 2003 oder später 
angestellt wurde, muss grundsätzlich die 
Bildungsgänge absolvieren, wie sie die Be-
rufsbildungsverordnung vorschreibt. Wer 
früher angestellt wurde, hat die Möglich-
keit, sich nachzuqualifizieren.
Nachqualifizieren heisst konkret, dass 
Lehrkräfte an die Abschluss prüfung für 
Berufsschul-Lehrpersonen am EHB zuge-
lassen werden sollen, ohne dass sie den 
entsprechenden Lehrgang absolvieren 
müssen. «Sie müssen aber das Gleiche 
können wie die andern», betont Katrin 

Frei (EKBV). Wie die Prüfung im Detail 
aussieht, ist noch nicht klar. Im Dezember 
hat die Kick off-Sitzung des Projektes unter 
der Leitung von Serge Imboden stattgefun-
den, in dem dieses Qualifizierungsverfah-
ren entwickelt wird. Ab Herbst 2009 soll es 
bereit sein. Dieses Angebot ist zeitlich be-
schränkt. Wenn die Nachqualifizierungen 
abgeschlossen sind, wird es eingestellt.
Eine zweite Möglichkeit der Nachqualifi-
zierung ist die Validierung von Bildungs-
leistungen: Das Verfahren ist dem Validie-
rungsverfahren vergleichbar, wie es für die 
berufliche Grundbildung aufgebaut wird 
und in einzelnen Berufen schon existiert. 
Am EHB Lausanne läuft seit einiger Zeit 
ein Pilotprojekt, das in diesem Jahr wis-
senschaftlich ausgewertet wird. Parallel 
dazu läuft eine Dissertation. Ob die Lehrer-
bildungsstätten tatsächlich Validierungen 
anbieten werden, muss sich zeigen.

UmSTRiTTeNe ZULaSSUNGSPRaxiS

Diese beiden Wege werden allgemein be-
grüsst. Kritisiert wird höchstens, dass sie 
noch nicht bereit stehen. Denn bis es soweit 
ist, müssen Lehrpersonen ihre berufspäda-
gogischen Qualifikationen im Rahmen or-
dentlicher Ausbildungen aufpolieren. Das 
heisst, dass sie auch die jeweiligen Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen müssen. 
Die Interpretation der Eintrittsbedingungen 
sorgt bei Schulleitungen gelegentlich für 
Kopfschütteln. Hansrudolf Gerber, Direk-
tor der Gewerblich Industriellen Berufs-
fachschule Thun und Präsident der Kon-
ferenz der Berufsfachschulen des Kantons 
Bern, stört sich an der «formalistischen 
Zulassungspraxis» des EHB. In Unkennt-
nis der beruflichen Realität fröne das In-

stitut einem unflexiblen «Billettdenken». 
Er fordert mehr Verantwortung für die 
Berufsfachschulen beim Entscheid über 
die Zulassung. «Schliesslich begleiten wir 
diese Leute vorgängig während einem Jahr 
im Unterricht und schicken nur jene, von 
denen wir überzeugt sind», so Gerber. Der 
Wetziker Schulleiter Markus Krähenbühl 
ist ebenfalls befremdet über die «hohen 
Anforderungen», die jeweils bei der indi-
viduellen Studienplanung «sur dossier» 
beim EHB und dem ZHSF herausschauten. 
Er wünsche sich mehr Anrechnung, na-
mentlich was die Lehrerfahrung betreffe.
EHB-Direktorin Dalia Schipper kann nach-
vollziehen, dass das Zulassungs- und An-
rechnungsverfahren für die Schulleiter 
«zum Teil ärgerlich» ist. Gleichzeitig ist sie 
überzeugt, dass es eine strenge und stan-
dardisierte Selektionsmethode braucht. 
Zum einen deshalb, weil das EHB sonst 
ein Akkreditierungsproblem bekomme. 
Die BBT-Experten, die die Ausbildungs-
gänge für Berufsschullehrer unter die Lupe 
nehmen, prüfen auch, ob die Zulassung 
vorschriftsmässig erfolgt. Zum anderen be-
tont auch Schipper, dass ein hohes Niveau 
wichtig sei, um die angestrebte Gleichwer-
tigkeit und Durchlässigkeit der Lehreraus-
bildungen für die Sekundarstufe II zu errei-
chen. «Das ist auch eine Professionsfrage», 
sagt sie: «Wenn wir die Zügel schleifen 
lassen, hat der Berufsstand ein Problem.» 
Im Übrigen werde am EHB «sur dossier» 
einiges angerechnet.

faZiT

Der tour d’horizon über die aktuelle Situ-
ation in der Ausbildung von Berufsfach-
schullehrern zeigt ein recht verwirrendes 

gesetzLi che gRundLagen

Das Berufsbildungsgesetz, die Berufsbildungsverordnung und die rahmenlehrpläne für Berufs-
bildungsverantwortliche definieren die Anforderungen an Berufsfachschullehrkräfte wie folgt:

Lehrperson … Anforderungen

fachlich berufspädagogisch

1800 Lernstunden 

300 Lernstunden 

• 300 Lernstunden
• Zusatzqualifikation  
 von 1500 Lernstunden

300 Lernstunden 

1800 Lernstunden

… für berufskundliche Bildung 
im hauptamt

… für berufskundliche Bildung 
im nebenamt

… für ABu (mit Lehrbefähigung 
für die obligatorische Schule)1 

… für Berufsmaturität (mit 
gymnasialer Lehrbefähigung)1

… Berufsmaturität (mit hoch-
schulabschluss, ohne Lehrbe-
fähigung)1

Abschluss der höheren Berufs-
bildung oder einer hochschule

Abschluss der höheren Berufs-
bildung oder einer hochschule

Betriebliche erfahrung von 
sechs Monaten 

Betriebliche erfahrung von 
sechs Monaten

Betriebliche erfahrung von 
sechs Monaten

1 Diese Personen verfügen über die in der Klammer genannten Vorbildungen.

»Aktuell
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Bild mit einigen Baustellen und vielen 
Akteuren. Die Kommission «Schulische 
Grundbildung» der Schweizerischen Be-
rufsbildungsämterkonferenz (SBBK) stellt 
in einem Papier fest, dass bei Kantonen, 
Schulen und einzelnen Lehrkräften na-
mentlich hinsichtlich der Nachqualifizie-
rung Unsicherheit herrscht. Kommissi-
onspräsident Theo Ninck, Vorsteher des 
Mittelschul- und Berufsbildungsamts des 
Kantons Bern, berichtet, dass Kantone, 
BBT, EDK und Ausbildungsanbieter täg-
lich mit entsprechenden Fragen konfron-
tiert würden. «Da besteht Koordinations-
bedarf», sagt Ninck. BBT und EDK haben 
deshalb im Dezember beschlossen, das 
bereits erwähnte Projekt zur Qualifikation 
von Lehrkräften zu starten. Der Projektplan 
und die Organisation sind noch in Erarbei-
tung, wie Serge Imboden erklärt, und auch 
einen Namen hat das Kind noch keinen. 
Einige Teilprojekte sind jedoch bereits auf-
gegleist oder zumindest angedacht:
•	 Bestandesaufnahme	über	den	Nachqua-

lifizierungsbedarf, Identifizieren eines 
allfälligen Bedarfs an Nachqualifizie-
rungsmodulen (Gemeinsame Federfüh-
rung von BBT, EDK/SBBK)

•	 Prüfung	 einer	 Supportstelle,	 welche	
Kantone, Schulen und Lehrkräfte be-
züglich Qualifika tionen beraten kann 
(Federführung EDK/SBBK)

•	 Wie	erwähnt:	Überprüfung	der	Anforde-
rungen an Lehrpersonen an Berufsma-
turitätsschulen (Leitung EDK/SBBK).

Wenn die Bestandesaufnahme vorliege, 
werde sich zeigen, ob es weitere Teilpro-
jekte brauche, sagt Katrin Frei von der 
EKBV. Fortsetzung folgt.

Beaucoup de personnes qui enseignent depuis 
de longues années dans les écoles professi-
onnelles ou de personnes qui sont en passe 
d’assumer de telles fonctions ne répondent 
pas aux exigences fixées par la loi. Sur de 
nombreux points, l’interprétation de la loi sur 
la formation professionnelle n’est pas claire. 
Plusieurs projets ont été lancés à ce sujet. 
www.bch-folio.ch (1209_minder_f)
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